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„Doch in solch dichter Nacht voller Finsternis, mit der die erste von uns so weit
entfernte Urzeit bedeckt ist, erscheint dieses ewige Licht, das nicht untergeht,
folgender Wahrheit, die auf keine Weise in Zweifel gezogen werden kann: daß
diese politische Welt sicherlich von den Menschen gemacht worden ist; deswe-
gen können (denn sie müssen) ihre Prinzipien innerhalb der Modifikationen
unseres eigenen menschlichen Geistes gefunden werden.“1

(Giovanni Battista Vico)

„Non c’è scienza che possa surrogare la coscienza.“2

(Pietro Piovani)

1. Geschichte, Recht und Staat als Menschenwerke –
Irreführende Methodologie

Ich möchte Ihnen in meinem Selbstverständnis als Wissenschaftshistoriker und
Wissenschaftphilosoph davon berichten, dass und wie das Geschichtsbe-
wusstsein der Moderne von einem ästhetischen Grundprinzip durchdrungen ist.
Weil als Vertreter der Jurisprudenz meine Hauptfachgebiete die Verfassungs-
geschichte und die Rechtsphilosophie sind, werde ich mir erlauben, dabei einen
besonderen Blick auf Recht und Staat zu werfen. Unlängst habe ich ein umfang-
reiches Werk über Recht und Staat als Objektivationen des Geistes in der
Geschichte veröffentlicht, eine Grundlegung von Jurisprudenz und Staatslehre als
Geisteswissenschaften3; in Ergänzung habe ich unter dem Titel Pragmatismus,
Pluralismus, Realismus zwei Bände wissenschaftsphilosophische Essays publi-
ziert.4 Nach meiner Dissertation zur Souveränitätslehre bei den Staatsrechtsleh-
rern der Weimarer Republik beschäftigt mich seit etwa 15 Jahren der oftmals
nicht ausgewiesene, quasi unterbewusste ästhetische Einschlag der geisteswis-
senschaftlichen Theoriebildung in der Moderne. Es ist mir daran gelegen, ein
besonderes, überall wirksames menschliches Vermögen zu thematisieren, das
abwechselnd mit den Begriffen Einbildungskraft, Urteilskraft, Vorstellungsvermö-
gen, Erfindergeist, Gemeinsinn oder Fantasie bezeichnet wird und das – philoso-
phie-systematisch beurteilt – ein ästhetisches Geschmacksurteil darstellt. Para-
doxerweise ist es damit gerade ein besonderes, nämlich ästhetisch qualifiziertes
Verständnis von Geschichte, das die Moderne von der verbreiteten Ästheti-
sierung aller Lebensbereiche im Postmodernismus unterscheidet.

„Als ich die Kantische Lehre wo nicht zu durchdringen, doch möglichst zu nutzen suchte,
wollte mir manchmal dünken, der köstliche Mann verfahre schalkhaft ironisch, indem er bald
das Erkenntnissvermögen aufs engste einzuschränken bemüht schien, bald über die Gränzen,



die er selbst gezogen hatte, mit einem Seitenwink hinausdeutete. Er mochte freilich bemerkt
haben, wie anmassend und naseweise der Mensch verfährt, wenn er behaglich, mit wenigen
Erfahrungen ausgerüstet, sogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festzusetzen,
eine Grille die ihm durchs Gehirn läuft, den Gegenständen anzuheften trachtet. Desswegen
beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflectierende Urtheilskraft, untersagt
ihm eine bestimmende ganz und gar. Sodann aber, nachdem er uns genugsam in die Enge
getrieben, ja zur Verzweiflung gebracht, entschliesst er sich zu den liberalsten Äusserungen
und überlässt uns, welchen Gebrauch wir von der Freiheit machen wollen, die er einigermas-
sen zugesteht. [...] Hatte ich doch erst unbewusst und aus innerem Trieb auf jenes Urbilde,
Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemässe Darstellung aufzu-
bauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter behindern, das Abenteuer der Vernunft, wie
es der Alte vom Königsberge selbst nennt, muthig zu bestehen.“5

Der so über die diffusen und mithin verwirrenden Theorien Kants in dessen drit-
ter Kritik der Urteilskraft berichtet, ist niemand anderes als Johann Wolfgang
Goethe. Zwar wurde die Ästhetik Kants in der aufkeimenden Romantik verbrei-
tet rezipiert, in ihrer allgemeinen, über das Kunstschöne hinausweisenden
Bedeutung jedoch lange verkannt. Bezeichnenderweise haben selbst die Neu-
kantianer für die Geisteswissenschaften eine modifizierende Ausdehnung der
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung empfohlen, obwohl die grundsätzlichen
Verschiedenheiten bereits von Heinrich Rickert erkannt worden waren.6 Es soll-
te bis zu den Vorlesungen von Hannah Arendt im Jahr 1970 und den Entwürfen
für ihr letztes Buch über das Urteilen dauern, bis das eigentliche Potenztial von
Kants dritter Kritik annähernd freigesetzt wurde.7

Ich möchte Ihnen für ein leichteres und zutreffenderes Verständnis allen nach-
folgenden Überlegungen eine handlungstheoretische Entzauberung der Gegen-
stände von Staat und Recht in den Status von Objektivationen des Lebens
beliebt machen. Solches bedeutet, sich die Objekte seiner Wissenschaft nur als
Objektivationen, Stabilität nur als Stabilisierungsversuch und Institutionen nur
als institutionalisierte Wirkungs- und Entscheidungseinheiten zu denken. Ich
möchte also beliebt machen, sich Staat und Recht einmal nicht als Gegenstände
vorzustellen, sie sich als Institutionen, Systeme oder substanzielle Begriffe zu
denken, sondern sich durch meine Ausführungen in eine Welt der Denkgegen-
stände entführen zu lassen. Staat und Recht haben im streng wissenschaftlichen
Denken keine gegenständliche Existenz, Substanz, Essenz oder Entität. 

„Wenn wir fragen, was in der empirischen Wirklichkeit dem Gedanken ,Staat’ entspricht, so
finden wir eine Unendlichkeit diffuser und diskreter menschlicher Handlungen und Duldun-
gen, faktischer und rechtlich geordneter Beziehungen, teils einmaligen, teils regelmässig wie-
derkehrenden Charakters, zusammengehalten durch eine Idee, den Glauben an tatsächlich
geltende oder gelten sollende Normen und Herrschaftsverhältnisse von Menschen über
Menschen. Dieser Glaube ist teils gedanklich entwickelter geistiger Besitz, teils dunkel emp-
funden, teils passiv hingenommen und auf das mannigfaltigste abschattiert in den Köpfen der
Einzelnen vorhanden, welche, wenn sie die ,Idee’ wirklich selbst klar als solche dächten, ja
nicht erst der ,allgemeinen Staatslehre’ bedürften, die sie entwickeln will.“8

Michael Walter Hebeisen

8



Dieses Zitat ist Max Webers Herausgebererklärung für das Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik aus dem Jahr 1904 entnommen, welche die
„Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis zum
Thema hat.
Das Verbot der Vergegenständlichung von Staat (und Recht) ist nun aber nicht
so sehr beruhigender Befund als vielmehr herausforderndes Postulat; der Befund
lautet dahingehend, dass im Effekt der Staat aus dieser Perspektive dekonstruiert
wird. Eine solche handlungstheoretische Auflösung des Staates in Akte seiner
Funktionsträger geschieht in der politischen Philosophie etwa bei Benedetto
Croce9 oder wenn Hermann Heller den Staat als Leistungs- und Wirkungszu-
sammenhang begreift und für die Staatslehre eine kulturwissenschaftliche, wirk-
lichkeitswissenschaftliche und strukturwissenschaftliche methodologische Grund-
legung empfiehlt.10 Solche wissenschaftliche Perspektiven wurzeln in der
Überzeugung, dass nach dem Ende der idealistischen Geschichtsphilosophien
und infolge des Verbots der metaphysischen Aufladung von Politik die Institu-
tionen des Staates und der Rechtsordnung immer nur Objektivationen des
fluktuierenden Lebens und so der Geschichte sind.11 Populär lautet diese Intui-
tion, Staat und Recht seien „in die Geschichte gestellt”; radikalisiert findet sie
sich beim Geschichtsphilosophen Oswald Spengler: 

„Innerhalb der Welt als Geschichte, in die wir lebend verwoben sind, so dass unser
Empfinden und Verstehen beständig dem Fühlen gehorcht, erscheinen die kosmischen
Flutungen als das, was wir Wirklichkeit, wirkliches Leben nennen, Daseinsströme in leiblicher
Gestalt. Man kann sie, die das Merkmal der Richtung tragen, verschieden erfassen: hinsicht-
lich der Bewegung oder des Bewegten. Jenes heisst Geschichte, dieses Geschlecht, Stamm,
Stand, Volk, aber eins ist nur durch das andere möglich und vorhanden. [...] Den Eindruck
des Staates erhält man, wenn man von einem in bewegter Form dahinstömenden Dasein die
Form für sich ins Auge fasst, als etwas in zeitlosem Beharren Ausgedehnten, und von der
Richtung, dem Schicksal ganz absieht. Der Staat ist die Geschichte als stillstehend,
Geschichte den Staat als fliessend gedacht. Der wirkliche Staat ist die Physiognomie einer
geschichtlichen Daseinseinheit; nur der ausgedachte Staat der Theoretiker ist ein System.“12

Dieser Wechsel des Fokus weg von für wirklich gehaltenen und hin zu mittels
verwissenschaftlichter Begriffsbildung gedachten Gegenständen ist eine
unabdingbare Voraussetzung dafür, dass das infrage stehende ästhetische Prinzip
auch als für die Grundlagen von Staatslehre und Jurisprudenz – diese verstanden
als Geisteswissenschaften – entscheidendes erfasst werden kann.
Mein ganzes wissenschaftsphilosophisches Unterfangen ist getragen vom Ein-
druck des Ungenügens und der Gefahren von Methodologie im Sinn einer
verbürgten wissenschaftlichen Praxis, wie sie in erklärtem Maß von Paul Feyer-
abend identifiziert worden sind. Nicht nur ist kein Verlass auf Methoden, diese
sind vielmehr noch hinderlich, weil die Randbedingungen der Gültigkeit jeder
wissenschaftlichen Praxis aus der Betrachtung ausgegrenzt werden: 
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„Es gibt keine besondere Methode, die Erfolg garantiert oder wahrscheinlich macht. Wissen-
schafter lösen Probleme nicht darum, weil sie einen methodologischen Zauberstab schwin-
gen.“13

Das Risiko der Methodengläubigkeit kann in Anlehnung an den Panlogismus
etwa auch mit der Gefahr des „Panmethodismus” erkannt und benannt wer-
den.14 Methoden taugen nicht nur wenig für die Legitimation von Erkenntnis
und Entdeckungen, sie sind heuristisch beurteilt sogar ausgesprochene Hinder-
nisse auf dem Weg zu neuen wissenschaftlichen Entdeckungen. Stephen Edel-
ston Toulmin lädt in seiner sophistizierten und doch bescheiden-nüchternen
Charakterisierung der Wissenschaftstheorie dazu ein, die Jurisprudenz als Modell
für eine funktionierende Logik der Wissenschaften zu entdecken: „Epistemology,
in short, has comprised a set of logical-looking answers to psychological-looking
questions.”15 Folgerichtig habe die Jurisprudenz die Mathematik zu ersetzen,
und zwar als Modellwissenschaft und Anleitung für die Logik und die Epistemo-
logie.16 Solches durchzuführen ist mein erklärtes wissenschaftliches Anliegen.
Immerhin ist die Rechtswissenschaft als einer „menschlichen“ Jurisprudenz in
einem umfassenden Sinn die älteste Sozialwissenschaft überhaupt.17 Nicht nur in
entwicklungsgeschichtlicher, sondern eben auch in genealogischer Hinsicht liegt
die Jurisprudenz dem Recht voraus und nicht nur dem modernen Verständnis
des Rechtsgesetzes (was eher noch plausibel erscheinen möchte).
Sie können sicher nachvollziehen, dass es mir nicht einfach gefallen ist, die kon-
kreten Gegenstände auszuwählen, von denen ich Ihnen beispielgebend berich-
ten möchte. Um nicht allzu kursorisch zu werden, werde ich vier Schlaglichter
auf wichtige Formulierungen des befragten Themas werfen: auf die Kartesiani-
sche Wende für die Geisteswissenschaften bei Vico, auf die philosophische
Ästhetik bei Kant, auf die hermeneutische Verwissenschaftlichung der Systeme
der Kultur bei Dilthey sowie auf verschiedene Spielarten des Historismus. Dieses
Material wird es mir erlauben, mit einigen wichtigen, nunmehr wissenschafts-
geschichtlich fundierten, Folgerungen zu schließen.

2. Giovanni Battista Vico und das Projekt der Moderne – Das privile-
gierte Verständnis der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt

Zumeist wird Giovanni Battista Vico ungenau für einen Vorläufer des Historismus
gehalten; und in der Tat findet sich bei ihm trotz der Inanspruchnahme der gött-
lichen Vorsehung, der provvidenza, eine frühe laïzistische und profane Theorie
des Politischen (es geht ihm im Hauptwerk der Neuen Wissenschaft um eine
„rationale, säkulare Theologie der göttlichen Vorsehung”). Darüber hinaus hat
aber Vico eine humanistisch-geisteswissenschaftliche Logik des Besonderen, der
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konkreten geschichtlich-gesellschaftlichen Erscheinungen intendiert: Im soge-
nannten verum/factum-Axiom verknüpft Vico das verum der Moralphilosophie
mit dem factum als der Kategorie allen Menschenwerks und besonders auch mit
dem certum als der Kennzeichnung des Rechts durch die klassisch-römische
Jurisprudenz. Diese der cartesianischen Wende entsprechende, ihr aber in be-
stimmter Weise entgegengesetzte Revolutionierung der heute als Geisteswissen-
schaften bezeichneten Wissenschaftspraxen geschieht vor dem Hintergrund
einer Geschichtsphilosophie, die auf dem Kreuzungspunkt zwischen antiker Tra-
dition und den verschiedenen Ausprägungen des Historismus im 19. Jahrhundert
steht.
Isaiah Berlin beachtet im Werk Vicos vor allem die Anlage für eine poëtisch
inspirierte Kulturgeschichte: 

„Herder may have been the effective discoverer of the nature of this kind of imaginative
insight, but the man who first conceived, in concrete terms, the possibility of it, and provi-
ded examples of how such a method could be employed, was the early eighteenth-century
Italian thinker Vico.”18

Die beiden von Berlin hervorgehobenen Errungenschaften hängen – näher bese-
hen – eng zusammen: Die verschiedenen Formen des Pluralismus sind entwick-
lungsgeschichtlich nicht ohne eine Kulturgeschichte und -philosophie im Stil
Vicos denkbar. In unserem Zusammenhang seien nachfolgend vier Themenkreise
hervorgehoben: Der Gemeinsinn, eine Ähnlichkeit erkennende Einbildungs- und
Vorstellungskraft stiftet (1.) nach der Auffassung Vicos auf dem Weg der Poësie
bzw. Fantasie eine eigentümliche „Harmonie der menschlichen Dinge”, das ist
aber eine kohärente Eigenstruktur der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt; Vico
nimmt (2.) auf sehr differenzierte Weise Stellung zur Naturrechtslehre seiner Zeit
und postuliert eine „menschliche Jurisprudenz”, die allerdings in die Epoche der
Dekadenz der zivilisatorischen Kultur fällt; die staatliche Gemeinschaft versteht
Vico (3.) funktional als Struktur der Gesellschaft, als die Gesellschaft in ihrem
Werden und (4.) postuliert er eine „Neue Wissenschaft” als ein „System des
Naturrechts” auf transzendental-philosophischer Grundlage. Lassen Sie mich den
ersten und letzten Punkt weiter vertiefen:
Der Gemeinsinn trägt bei Vico den Charakter eines Volksgeistes, der jedoch
darin von dem romantischen Konzept unterschieden werden muss, als er nicht
mit den Sitten, sondern vielmehr mit der Struktur des menschlichen Geistes –
und zwar mit den ästhetischen Vermögen der Poësie und der Fantasie – in
Zusammenhang steht: 

„Der menschliche Wille, seiner Natur nach höchst ungewiss, festigt und bestimmt sich nach
dem gemeinsamen Sinn aller Menschen für die menschlichen Bedürfnisse oder Vorteile, die
die beiden Quellen des natürlichen Rechts der Völker sind. / Dieser Gemeinsinn ist ein Urteil
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ohne jede Reflexion, allgemein empfunden von einem ganzen Stand, einem ganzen
Volksstamm, einem ganzen Volk oder dem ganzen Menschengeschlecht.“19

Das Konzept des Gemeinsinns ermögliche eine Vermittlung zwischen Allgemei-
nem und Besonderem, zwischen universeller Wahrheit und geschichtlicher Kon-
kretion; vermittels des sensus communis werde ein neues Gebiet menschlicher
Vernunfttätigkeit jenseits der abstrakten Gegenständigkeit der wissenschaftli-
chen Behandlung erschlossen, beurteilt Giuseppe Cacciatore die Funktion der
Fantasie bzw. Poësie bei Vico.20 Für das Gebiet der normativen Wissenschaften
resultiert daraus, dass grundsätzlich keine Opposition zwischen der einheitlichen
Ordnung der Gemeinschaft und dem differenzierenden Gemeinsinn aufgebaut
werden darf – allein die Perspektive ist anders: Statt auf den bonum commune
wird der Akzent auf den sensus communis gelegt. Auf der Suche nach den Gren-
zen von Skeptizismus und Dogmatismus vermittelt Vico so Empirie und Meta-
physik. Wichtig erscheint mir hierbei, dass sich Vico nicht nur vom Cartesianis-
mus absetzt, sondern ebenso von der römisch-republikanischen Lehre von der
prudentia als der das öffentliche Leben bestimmenden Tugend. Eher schon ver-
weist die Konzeption des sensus communis bei Vico geistesgeschichtlich in die
Zukunft: So hat etwa im Anschluss an den römischen Republikanismus, an Vico,
an die Schottischen Aufklärer und an die „ästhetische Metaphysik” des Schwa-
ben M. Friedrich Christoph Oetinger selbst Hans-Georg Gadamer behauptet,
sein Thema sei das Fortwirken des sensus communis bis in die Gegenwart.21 Und
so geht der Pragmatismus etwa von Charles Sanders Peirce von einer Konzepti-
on des Gemeinsinns aus, die derjenigen bei Vico ähnlich ist – wie dies John
Michael Krois herausgestellt hat –, dies obwohl die theoretische Orientierung
durchaus verschieden zu beurteilen ist. 

„The humanities provided Vico with his model for the investigation of the sensus communis
whereas Peirce was led by his conception of the community as body of inquirers, rather than,
as with Vico, community of makers and doers”; beide Theorien aber „point the way to a reas-
sessment of natural law in terms of actual shared beliefs without forfeiting the claim to the
status of universality for certain normative ideals.”22

Betreffend die Verbindung zwischen Gemeinsinn und bildlicher Vorstellungskraft
ist gemeinsam mit Donald Phillip Verene auf die entscheidende Funktion der
Imagination bzw. Fantasie für die Bildung von Allgemeinbegriffen hinzuweisen
(Ursprung, Selektion, Mythus als Formen des genealogisch-evolutionistischen
Denkmodells).23

Eine Beteiligung der Urteilskraft an der Ausbildung von symbolischen Formen
(ich formuliere so im Anschluss an Ernst Cassirer)24 ist damit alles in allem
bereits bei Vico verbürgt:25 Der Vorstellung Vicos gemäß ist es der Gemeinsinn,
der die „Harmonie der menschlichen Dinge” stiftet und damit auch die Gewiss-
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heit einer übereinstimmender Beurteilung von Angelegenheiten des Zusammen-
existierens gibt. Bezeichnenderweise spricht denn Vico von der „Schönheit der
politischen Welt”, in der wir leben: 

„Das Kriterium, dessen sie sich bedient, ist nach einem oben aufgestellten Grundsatz jenes,
das von der göttlichen Vorsehung gelehrt worden ist und allen Völkern gemeinsam ist; es ist
der Gemeinsinn des Menschengeschlechts, der von der notwendigen Harmonie eben dieser
menschlichen Dinge bestimmt ist, die die ganze Schönheit dieser politischen Welt aus-
macht.“26

Dass das Gute und das Schöne in einem direkten Zusammenhang stehen, ist eine
Grundlage der Humanwissenschaften der Renaissance, die vielleicht Thomas von
Aquin am deutlichsten ausgesprochen hat: „Pulchrum convertitur cum bono”;27

und: „pulchrum respicit vim cognoscitivam”.28 Auch Johann Wolfgang Goethes
Kunst- und Literaturverständnis ist von einer solchen Konvergenz getragen,
wenn er in Konversationen häufig bemerkt haben soll, „die Kunst beschäftige
sich mit dem Schweren und Guten.”29

In einer bekannten Stelle seiner Scienza nuova gibt Vico die von ihm inaugurier-
te „neue” Wissenschaft als „System des Naturrechts” und zugleich als Geistes-
wissenschaft zu erkennen; die Neuheit, die die Vichianische Revolutionierung
der Humanwissenschaften begründet, liegt darin, dass Vico der unbezweifel-
baren Gewissheit Ausdruck gab, dass, weil diese Welt ganz gewiss vom Men-
schen gemacht worden ist, daraus ein Vorteil des menschlichen Geistes in der
Erkenntnis der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt abzuleiten sei: 

„Doch in solch dichter Nacht voller Finsternis, mit der die erste von uns so weit entfernte
Urzeit bedeckt ist, erscheint dieses ewige Licht, das nicht untergeht, folgender Wahrheit, die
auf keine Weise in Zweifel gezogen werden kann: dass diese politische Welt sicherlich von
den Menschen gemacht worden ist; deswegen können (denn sie müssen) ihre Prinzipien
innerhalb der Modifikationen unseres eigenen menschlichen Geistes gefunden werden.“30

Es kann hier nun nicht darum gehen, die erklärten und impliziten Bedingungen
und Konsequenzen des von Vico an dieser Textstelle fokussierten verum/factum-
Prinzips auszuleuchten,31 fließen doch die grundsätzlichen Überlegungen dieser
Untersuchung insgesamt aus dieser geteilten Grundauffassung; es sei hier nur
daran erinnert, dass die infrage stehende Vermittlung von Wahrheit (verum) und
Werk (factum) bzw. Gewissheit (certum) bei Vico durchaus nicht zum erstenmal
auftritt und eine Frühgeschichte kennt.32 In seinem einlässlichen Kommentar hat
Vittorio Hösle einen die Position Vicos bestimmenden gegenseitigen Ausschluss
von Poësie und Philosophie und eine strenge Trennung von Dichtung und Wis-
senschaft festgestellt. Im Abschnitt zur Rechtsidee und Rechtsgeschichte weist er
darauf hin, dass es das Recht als Kulturphänomen ist, dem Vico das meiste Inte-
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resse entgegenbringt; entsprechend dem rechtshistorischen Interesse der Huma-
nisten (aber nicht im Sinn einer Vorwegnahme der Historischen Schule) ist ihm
die Frühgeschichte des Rechts ein erklärtes Anliegen. Dieses Interesse Vicos an
der Geschichtlichkeit des Rechts tritt nun erkenntlich in ein Spannungsverhältnis
zu den Polemiken mit den Naturrechtslehrern seiner Zeit.

3. Reflektierende und bestimmende Urteilskraft bei Immanuel Kant
– Ästhetik, Geschichte und Politik im

Kritischen Idealismus und darüber hinaus

Immanuel Kant hat den Prozess der Verfassunggebung mit einem zunächst
befremdenden ästhetischen Urteil belegt: 

„Es ist doch süss [sic !], sich Staatsverfassungen auszudenken, die den Forderungen der Ver-
nunft (vornehmlich in rechtlicher Absicht) entsprechen: aber vermessen, sie vorzuschlagen,
und strafbar, das Volk zur Abschaffung der jetzt bestehenden aufzuwiegeln.“33

Die Französische Revolution markiert einen deutlichen Einschnitt in der Kant’i-
schen Philosophie, dies für die Geschichtsphilosophie sowie für die Koordination
von Moral- und politischer Philosophie: 

„Ein solches Phänomen in der Menschengeschichte [das Ereignis der Französischen
Revolution] vergisst sich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Vermögen in der menschli-
chen Natur zum Besseren aufgedeckt hat.“34

Bezeichnend und wohl nicht nur eine Koinzidenz ist, dass die lange Ausarbei-
tung der Kritik der Urteilskraft in die nämliche Zeitspanne fällt. Verführerisch
erscheint die prima-facie-Verwandtschaft des ästhetischen Urteils mit den zu for-
dernden Momenten der demokratischen Entscheidung: Die Charakterisierung
des Ästhetischen als eines Subjektiv-allgemeinen, welches die Momente des
interesselosen Wohlgefallens, der Allgemeinheit, der Zweckmäßigkeit ohne
Zweck und die subjektive Notwendigkeit einschließt, könnte zugleich eine
Bestimmung des Immanenzpolitischen nahelegen: Gefordert wären demnach
vom politischen Urteil die Abstraktion von eigenen Interessen, die Allgemein-
gültigkeit, die Zweckgerichtetheit unter Absage an einfache teleologische Vor-
stellungen und die subjektive Notwendigkeit. Ausschlaggebend kann aber letzt-
lich nicht die Kongruenz der Antwort sein, maßgeblich ist allein die Ähnlichkeit
des Problems. Immerhin hat Kant erkannt, dass die Ästhetik, wie sie im 18. Jahr-
hundert systematisch entwickelt wurde,35 ein weiteres Anwendungsgebiet als
das der Kunst hat und dass sie demokratische Implikationen hat: Der politische
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Mensch im demokratischen Zeitalter ist ein Ästhet, wie es Luc Ferry auf den
Punkt gebracht hat.36 Vielleicht hat Kant das Gefahrenpotenzial von ästhetischen
Theorien auf dem Gebiet des Politischen geahnt, wie es dann in der Romantik
etwa von Adam Müller ins Werk gesetzt wurde.37

Irritierend ist dagegen, dass Kant in der Überschrift zum Paragrafen 20 der Kri-
tik der Urteilskraft elegant von der Urteilskraft nur „als einer Art” sensus commu-
nis gesprochen und damit auf ein Analogieverhältnis hingewiesen hat: 

„Unter dem sensus communis aber muss man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i.
eines Beurtheilungsvermögens verstehen, welches in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart
jedes andern in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um gleichsam an die gesammte
Menschenvernunft sein Urtheil zu halten und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus sub-
jectiven Privatbedingungen, welche leicht für objectiv gehalten werden könnten, auf das
Urteil nachtheiligen Einfluss haben würde.“38

Die von Kant in der Folge für das Funktionieren der Urteilskraft aufgestellten
Maximen mahnen an diejenigen der Diskurstheorie: „Selbstdenken”, „an der
Stelle jedes andern denken”, „jederzeit mit sich selbst einstimmig denken”, das
heißt die Maximen der vorurteilsfreien, erweiterten und konsequenten Den-
kungsart. Solche Maximen erscheinen prädestiniert für Anwendung in der Sphä-
re des Politischen, wenn man das Koordinationsverhältnis zwischen Politik und
Moral in der späten Philosophie Kants bedenkt: Er ruft nicht mehr nach einem
Philosophen-König wie Platon,39 sondern spricht bescheiden von der Einhellig-
keit von Politik und Moral nach der Regel des transzendentalen Grundsatzes des
öffentlichen Rechts. („Alle Maximen, die der Publicität bedürfen [um ihren
Zweck nicht zu verfehlen], stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusam-
men.”)40 Kant vertraut aber erstaunlicherweise auch nicht auf einen Gemeinsinn
als einer Art Zivilmoral oder auf das Ethos einer Zivilgesellschaft, sondern, ähn-
lich wie bei Thomas Hobbes, auf die Aufhebung der egoistischen Privatgesin-
nungen durch die Verfassung: 

„Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen voll-
kommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, der-
massen dass viele behaupten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren
selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicht fähig wären. [...] Das
Problem der Staatserrichtung ist, so hart es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln (wenn
sie nur Verstand haben) auflösbar und lautet so: ,Eine Menge von vernünftigen Wesen, die
insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich
davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, dass,
obgleich sie in ihren Privatmeinungen einander entgegenstehen, diese einander doch so
aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg ebenderselbe ist, als ob sie keine
solche böse Gesinnung hätten’. Ein solches Problem muss auflöslich sein.“41

Vom ästhetisch-poëtischen Grundzug …

15



Damit sind Recht und Moral in gewissem Sinn gleichgeordnet; die Verfassung als
Rahmenordnung erscheint der Politik in gewisser Weise gar vorgeordnet („Kau-
salität durch Freiheit”).
Beim Tod von Hannah Arendt am 4. Dezember 1975 fand man in ihrer Schreib-
maschine eingespannt das Titelblatt eines eben angefangenen Buches, als Ver-
mächtnis quasi: Judging verwies auf das Vorhaben, eine Analyse der mentalen
Vermögen durch eine Philosophie der Urteilskraft zu einer Trilogie zu ergänzen.
Von allem Anfang an war das Konzept der Urteilskraft bei Arendt auf die politi-
sche Philosophie hin ausgerichtet und war immer auf Kant bezogen. In einem
Brief vom 20. August 1954 an ihre Freundin Mary McCarthy schreibt Arendt: 

„Entscheidend bei Kant ist, dass für ihn, und für ihn allein, das höchste Vermögen des Men-
schen die Urteilskraft ist (und nicht das Denken wie bei Descartes oder das Schlussfolgern
und immer weitere Schlussfolgern wie bei Hegel).“42

Auch war Arendt davon überzeugt, dass die politische Philosophie Kants in der
Kritik der Urteilskraft enthalten und in den nachkritischen kleineren Schriften
weitergeführt war. In Ansätzen entwickelt hatte sie diesen Gedanken bereits in
Vorträgen aus dem Jahr 1970.43 Der Vorteil der bei Arendt im Anschluss an Kant
weit gefassten Perspektive der reflektierenden Urteilskraft gegenüber der antiken
phronesis-Tradition wie auch gegenüber einheitsstiftender Auffassung des Ge-
meinsinns besteht offensichtlich darin, dass exemplarisches Urteilen ein gewisses
Kritikpotenzial erschließt und ein nonkonformistischer Betrachterstandpunkt
möglich gemacht und fruchtbar genutzt wird (im Sinn einer Überwindung des
Paradox von nicht-involviertem Betrachten und tätigem Leben).
Die Vorsicht Kants in der Bestimmung der philosophie-systematischen Stellung
des Gemeinsinns spiegeln sich gewissermaßen in seiner Geschichtsphilosophie: 

„Das Modell, das Kants Geschichtsphilosophie vorstellt, gleicht der schwierigen Fahrt zwi-
schen der Skylla des historischen Dogmatismus und der Charybdis des historischen Rela-
tivismus. Seine Geschichtsphilosophie verbindet eine tiefe Skepsis hinsichtlich der histori-
schen Faktizität mit dem postulatorischen Optimismus der praktischen Vernunft; seine Aus-
sagen über die Geschichte verfolgen ein normatives Interesse, ohne Geschichtsphilosophie
auf Ethik zu reduzieren.“44

Ein regelrechter Hiatus zeigt sich in der Vorrede zu den Metaphysischen Anfangs-
gründen der Rechtslehre, dem ersten Teil der Metaphysik der Sitten. Das Ergebnis
lautet, dass nur die Anfangsgründe metaphysisch, der Begriff des Rechts als rei-
ner aber auf die Praxis ausgerichtet sei.45 Stellt etwa die Dissoziierung von meta-
physischem System und dem Begriff des Rechts eine Kapitulation vor der
Herausforderung des Applikationsproblems dar,46 markiert sie eine Schwäche der
Kant’ischen Kategorienlehre?47 Meine These: Die Anerkennung einer Kluft zwi-
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schen Rechtswirklichkeit und Systemanspruch markiert die Stelle, wo das Kon-
zept der Urteilskraft als Brücke eingesetzt werden kann und muss.48 Neuere For-
schungen haben die Problemstellung in den Zusammenhang der sogenannten
dritten Antinomie der Freiheit einbezogen (Paul Guyer, Henry E. Allison)49 und
es so unternommen, die Verbindungslinien zwischen Moral und Ästhetik bei
Kant eingehend zu thematisieren (Rudolph Makkreel, Birgit Recki).50 An dieser
Stelle kann darauf nur verwiesen werden, dass es unterdessen gut begründet ist,
bei Kant von einer Affinität von ästhetischem Gefühl und praktischer Vernunft
auszugehen. Ähnlich wie bei Friedrich Schiller stellt das ästhetische Geschmacks-
urteil genealogisch die Verbindung her zwischen Sinneserfahrung bzw. emotio-
nalem Handeln auf der einen und Vernunfteinsicht oder Sittlichkeit auf der
anderen Seite.51 In Kants Terminologie wäre mithin die Urteilskraft nicht nur
reflektierend und damit bloß regulativ aufzufassen, sondern als Begriffe bestim-
mendes, also Erkenntnis generierendes menschliches Vermögen, entsprechend
der Erweiterung der auf Rezeption beschränkten Ästhetik durch eine komple-
mentäre Produktionsästhetik.
Eine kognitive Funktion des Ästhetischen hatte im Rückgriff auf alte Traditionen
auch Martin Heidegger im Auge, wenn er mit der Wahrheit als der Richtigkeit
des Vorstellens die Wahrheit als Unverborgenheit des Seienden verbindet und
vom (Kunst-)Werk lehrt, in der Schönheit des Werkes scheine dieses sich verber-
genden Seins auf: „Schönheit ist eine Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit
west.“52 In diesem Sinne kommt nun aber gerade auch der Politik Werkcharak-
ter zu, indem sie den vorgefundenen Weltentwurf aktualisiert, eben ins Werk
setzt; politisches Gestalten und Entscheiden wird in dieser Hinsicht vergleichbar
der Tätigkeit des Künstlers, Politik damit wesensverwandt mit Kunst, vermittelt
durch den Werkbegriff.53 Auch etwa bei Konrad Fiedler steht die Ästhetik im
Dienst der Erkenntnis54 und nimmt so Rückgriff auf die Ästhetik der Renais-
sance. Es stellt sich ernsthaft die Frage, ob die Einbildungskraft in Anlehnung an
Kant wirklich als drittes transzendentales Grundvermögen angesprochen werden
darf, auch wenn in der Kritik der Urteilskraft vieles gegen die Annahme eines
selbständigen dritten Vermögens zu denjenigen des Verstandes und der Vernunft
spricht.

4. Die Hermeneutik im Ausgang von Wilhelm Dilthey und in Amerika
– Die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften,

insbesondere von Staatslehre und Jurisprudenz

In die philosophische Grundlegung der Geisteswissenschaften von Wilhelm Dilt-
hey einzuführen ist keine einfache Aufgabe: Sein Werk hat die sich überlagern-
den Dimensionen einer Weltanschauungslehre als einer Philosophie der Philoso-
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phie, diejenige einer Kritik der Metaphysik mittels einer Philosophie des Lebens
und diejenige einer Grundlegung der positiven Wissenschaften des Geistes. Als
herausragende Determinanten des Werks können bezeichnet werden: die Ab-
sicht auf eine Typisierung von Epochen, Generationen usw., das Eingeständnis
der Geschichtlichkeit der Vernunft, die Hoffnung an die Möglichkeit einer
beschreibenden Psychologie als Grundlagenwissenschaft und das Festhalten an
den sogenannten Objektivationen des Lebens, am objektiven Geist als Gegen-
ständen der wissenschaftlichen Beschäftigung. Sein erklärtes Fernziel war es,
dereinst eine „Kritik der historischen Vernunft” leisten zu können. Bei all dem ist
bei Dilthey ein deutlicher hermeneutischer Einschlag eigener Art festzustellen,
der von der Beschäftigung mit der Philosophie Friedrich Ernst Daniel Schleier-
machers herrührt und auch der persönlichen Neigung und intellektuellen Hal-
tung entsprach. Hermeneutik ist dabei nicht in einem engen Sinn als Methode
aufzufassen, sondern reicht weiter in logische, erkenntnistheoretische und
sprachphilosophische Problemstellungen. Die überragende Bedeutung dieser
hermeneutischen Inklination für eine Grundlegung der Geisteswissenschaften
kommt in der Einführung von Frithjof Rodi in Grundbegriffe einer Philosophie der
Geisteswissenschaften deutlich zum Ausdruck: Ausgangspunkt ist das Proble-
matische, das Nicht-Selbstverständliche, das aber dennoch als Bedeutungsträger
erkannt wird, Zielsetzung „aufschließende Plausibilität” des Verständlich-
Machens von komplexen Sinnstrukturen sowohl beim Komplexität reduzie-
renden wie auch beim diese noch steigernden Verstehen.55 Gerade mit Blick auf
die Anwendungsorientierung der Jurisprudenz gälte es nun, die Dichotomie von
Erklären und Verstehen zu verabschieden und die Beschränkung des hermeneu-
tischen Ansatzes auf die explanatorische, explikative und allenfalls noch applika-
tive Interpretation durch das epidigmatische (sympoietische) Paradigma zu
erweitern. Nur durch eine solche wissenschaftliche Behandlung der die Komple-
xität des positiven Rechts steigernden und damit produktiven Leistungen der
Rechtswissenschaft könnte es gelingen, die in der Rechtsanwendung waltende
Urteilskraft, das richterliche Judiz, angemessen zu kontrollieren. Gerade in der
Anwendung von Rechtssätzen auf Lebenssachverhalte werden sprachliche Struk-
turen mit an der konkreten Situation gebildeten schöpferischen Normverständ-
nissen konfrontiert;56 hier ist es denn auch, wo die Vielfalt des mensch-
lich-geschichtlichen Lebens in die wissenschaftliche Behandlung des Rechts
unentrinnbar einbricht und wo der Erfahrungsbezug der Jurisprudenz herrührt.
Nach Carlo Antonis Geschichte vom Historismus zur Soziologie in Charakterbildern
ist denn gerade eine Determinante des Werks Diltheys die 

„Achtung vor dem Geheimnis des Lebens, das in uns ist, dieser Sinn für das Heilige gegen-
über der menschlichen Erfahrung und infolgedessen vor der Geschichte dieser Erfahrung.“57
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Das Maß an der wissenschaftlichen Behandlung zugestandener Komplexität ent-
spricht nun bei Dilthey gerade einer unbedingten dogmatischen Vorurteils-
losigkeit unter der Voraussetzung einer festen Urteilskraft. Geistesgeschichtlich
entspringt sie einer ebenso glücklichen wie schwierigen Verbindung von Kritizis-
mus und Historismus, ist aber begründet und damit nichtsdestoweniger nachah-
menswert: 

„Das sittliche Urteil über eine Handlung in seiner reflektierten Gestalt kann als ein Schluss-
satz betrachtet werden, dessen Obersatz dem sittlichen Bewusstsein, dessen Untersatz der
Lebenserfahrung angehört. Die ganze Reihe aller allgemeinen Obersätze solcher möglichen
Schlüsse würde den ganzen Inhalt des sittlichen Bewusstseins ausmachen; die entsprechen-
de der partikularen Untersätze gehört zu dem Material der Lebenserfahrung.“58

Diese logische Überlegung Diltheys steht im Anschluss an eine lange, ver-
schwommene Stelle über die Einheit der politischen, juridischen und ökonomi-
schen Behandlung des Gemeinwesens und über die Notwendigkeit des Einbe-
zugs der Sittlichkeit bzw. der Sitten in diesen Kontext.59 An dieser Stelle ist nur
vorauszuverweisen auf die pointierte Haltung Diltheys in der Einleitung in die
Geisteswissenschaften gegenüber den Strömungen von Naturrecht und Positivis-
mus, die Aufhänger einer eingehenden Auseinandersetzung mit dessen Rechts-
und Staatsauffassung sein wird: 

„Das Problem, welches sich das Naturrecht stellte, ist nur lösbar im Zusammenhang der posi-
tiven Wissenschaften des Rechts. [...] Hieraus folgt, dass es eine besondere Philosophie des
Rechts nicht gibt, dass vielmehr ihre Aufgabe dem philosophisch begründeten
Zusammenhang der positiven Wissenschaften des Geistes wird anheimfallen müssen.“60

Für mich ist das eine absolut zentrale Stelle, weil darin die eminent wichtige
Aufgabe formuliert wird, eine der post-naturrechtlichen Jurisprudenz adäquate
Wissenschaftsphilosophie der Rechtswissenschaft zu formulieren, was bis heute
uneingelöst geblieben ist.
Zu jeder geisteswissenschaftlichen Pflege der Jurisprudenz – und daher kommt
der genuin hermeneutische bzw. zeichentheoretisch-sprachphilosophische Ein-
schlag von deren geisteswissenschaftlichen Grundlegung – gehört das Bewusst-
sein, dass die rechtlichen Begriffe nicht einfach logisch verrechnet werden kön-
nen (weil die Gegenstände, für die die Zeichen stehen, steter Veränderung
unterworfen sind), dass also ein hermeneutisches Verstehen der Rechtstexte wie
der Handlungen, auf die diese sich beziehen, unabdingbar ist und dass für die
Anwendung des Rechts damit nicht nur Verstandes- sondern, in besonderem
Maß sogar, Vernunftleistungen zu erbringen sind.61
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„In der Arbeit der Rechtswissenschaft setzt sich der Denkprozess substantiell fort, der in der
Schöpfung einer objektiven und rationalen Ordnung des menschlichen Handelns zum Aus-
druck kommt.“62

Die Analyse der Funktionen der Urteilskraft als eines anschauenden kognitiven
Vermögens des Menschen macht darauf aufmerksam, wie wichtig für die Ausle-
gung des positivierten Rechts lebendige Anschauung der gelebten Rechtspraxis
wie auch des entwickelten Rechtsbewusstseins sind. Die Urteilskräfte sind es,
die für eine Kritik der tradierten juristischen Dogmatik befähigen und damit
einen Beitrag zu ihrer Anpassung an veränderte Umstände leisten.63 In Gegen-
überstellung mit dem üblichen Verständnis von Rechtswissenschaft erweitert
sich der Auftrag an die Jurisprudenz damit aber beträchtlich: 

„Der ist kein wahrer Jurist, der zwar wissenschaftlich genau das positive Recht eines Landes
kennt, sich aber nicht Rechenschaft gibt über die unüberwindliche Kluft zwischen Recht und
Leben und die absolute Unmöglichkeit, die in allen Gesellschaften auftretende Forderung zu
erfüllen, die menschlichen Handlungen durch Aufstellung einer festen Ordnung von Regeln
oder Normen zu rationalisieren. Nur philosophisches Nachdenken enthüllt die raison d’être
und die allgemeine Bedeutung dieser Forderung.“64 I

n jedem Fall treten die Jurisprudenz und die Geschichte in ein enges Verhältnis
der Wechselwirkung, und dies nicht nur für die sogenannte Historische Schule.65

Die Geschichtlichkeit des Rechts liegt an sich allein schon in der Tatsache
begründet, dass Normen Handlungserwartungen hochwirksam verstetigen, wenn
sie im Enttäuschungsfall vor den staatlichen Rechtspflegeorganen Anerkennung
finden. Wenn die Wissenschaften von Staat und Recht der Geschichtlichkeit des
Menschen, die dadurch zu ihrer eigenen wird, zu begegnen haben, impliziert die
Mehrdimensionalität der Geschichte eine Vielzahl von gleichberechtigten Zugän-
gen zu den infrage stehenden Denkgegenständen: deskriptiv-statistische,
anthropologische, institutionelle, wirkungsgeschichtliche, normentheoretische
usw. Nur unter Einbeziehung all dieser Aspekte koordiniert durch einen gesun-
den Gemeinsinn können der geschichtliche Ordnungsanspruch des Staates wie
die gemeinschaftlich-institutionalisierten Rechtsordnungen insgesamt als sinn-
haft erfahren werden; darüber hinaus ist festzuhalten, dass solcher Sinnaufweis
immer nur in „Anschauung” der Praxis und im Verstehen der Zeugnisse
verflossener Praxis liegen kann.
Auf der Suche nach einem Weg, der wegführt von der Erklären/Verstehen-Kon-
troverse bietet sich das Konzept der Artikulation als Alternative an: ein Komplex
des Beschreibens und Lesens, des Geschichten-Verstehens, ein Empfänglich-Sein
für die Fragen, die die Dinge an uns stellen (Johann Wolfgang Goethe hat es
„anmuten” genannt). Hermeneutische Wirkung kann verstanden werden als eine
„Artikulation des Eindrucks”, als eine „verdichtend ersteigernde Zuspitzung”, als
„evozierendes Sprechen”. In dieser unter dem handlungstheoretischen Paradig-
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ma stehenden Perspektive stellt der Lebenssachverhalt und nicht die Rechts-
norm den Ausgangspunkt der Applikation dar. Applikation kann mit Georg
Misch auch verstanden werden als energetischer Bedeutungsvollzug im Sinne
einer „produktiv objektivierenden Artikulation”; die Rechtspraxis würde dann
gewissermaßen zum Richter sprechen und dieser hätte nur die in der Normalität
(in der kollektiven Handlungspraxis) enthaltene intrinsische Normativität, die in
Rechtsbeziehungen beziehungsweise Rechtsinstituten und Institutionen gewis-
sermaßen geronnen ist, deutlich zu vernehmen. Das Geschäft der Auslegung von
Normen wäre erweitert zu einer Kunst der Artikulation von Normen, die aus der
geordneten politischen Gemeinschaft „zu uns sprechen”;66 der Richter wie übri-
gens auch der Gesetzgeber (!) hätten nur noch Akzente zu setzen (Akzentuie-
rung) und mittels Pointierungen hervorzuheben. Rodi hat zum besseren Ver-
ständnis der Struktur der Akzentuierung die Begriffe von „Vernehmen”,
„Aufnehmen”, „Entsprechen” und „Erfüllen” eingeführt, um den Begriff der
Zuspitzung in der energetischen Bedeutungstheorie von Hans Lipps aufzufangen:
Entsprechen meint dabei nicht das Befolgen im handlungstheoretischen Sinn,
sondern eher ein Realisieren als Verbindung von Vernehmen und Aufnehmen,
von passivem Verstehen (von Resonanzbereitschaft für einen pointierten Sinn-
zusammenhang) und aktivem Erfassen des gesprochenen Worts wie auch der
Situation, von passivem Zugänglich-Sein für das adressierte Wort und pragma-
tischem Damit-Etwas-Anfangen-Können.67 Solche Kennzeichnung ist nun aber
eine exzellente Charakterisierung der Subtilitäten der richterlichen Konkre-
tisierungsaufgabe mit Bezug sowohl zum Gesetzestext als auch zur gepflegten
Rechtspraxis. Die sprachliche Struktur, die Josef König in seinem epochalen Werk
Die Natur der ästhetischen Wirkung beschreibt,68 das heißt der ästhetische Ein-
schlag des epidigmatischen Verstehens, wäre nun von Gegenständen der schö-
nen Künste zu übertragen auf solche Werke, die Objektivationen des Lebens
darstellen (hier insbesondere: Recht, Staat, Institutionen) und damit letztlich
Gemeinschaftswerke sind. Dabei käme der Beschreibung der Praxis eine zentra-
le Rolle zu, die einer Analyse des Umgangs mit rechtlichen Ansprüchen nämlich,
woraus der Anspruch selbst, das ist das Recht, deutlicher erkennbar würde; Otto
Friedrich Bollnow hat dafür das Stichwort „artikulierende Beschreibung” ver-
wendet.69 Das die gesamte traditionelle Logik weit überschreitende Problem ist,
dass es nicht um ein Demonstrieren eines bereits Erkannten geht, nicht nur um
ein Bewusstwerden und -machen eines bereits Gewussten, sondern um ein Evo-
zieren eines spontanen neuen Gedankeninhalts mittels Pointierung oder Witz. Es
sei hier nur darauf hingewiesen, dass wir schon in der Anthropologie von Kant
den Mutterwitz als subjektiv-allgemeines begriffliches Beurteilungsvermögen fin-
den70 und dass sich gerade bei Johann Wolfgang Goethe sprachphilosophische
Ansätze zur Problematik finden lassen.71

Während die Weiterführung der klassischen, von Dilthey herkommenden philo-
sophischen Hermeneutik etwa durch Martin Heidegger oder Hans-Georg Gada-
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mer hinlänglich bekannt sind, ist an dieser Stelle auf die Geburtsstunde der ame-
rikanischen Hermeneutik beim Juristen Francis Lieber hinzuweisen, der bereits
1839 eine Abhandlung über „juristische und politische [!] Hermeneutik” publi-
zierte.72 Offenbar entsprach die klassische, auf dem europäischen Kontinent
geprüfte Hermeneutik gerade auch in der Neuen Welt einem verbreiteten Be-
dürfnis, die mannigfaltigen Wertvorstellungen wenigstens hinsichtlich der natio-
nalen Politik und der Unterwerfung unter das rechtsstaatliche Gewaltmonopol
zu einer befriedeten Einheit zu vermitteln. In der frühen Rezeption mag auch
eine geistesgeschichtliche Voraussetzung für den späteren analytischen, prag-
matischen und realistischen amerikanischen Wissenschaftsstil liegen.

5. Die besonderen Prägungen des Historismus bei Benedetto Croce
und bei Robin George Collingwood und der Neo-Historismus –

„Geschichte auf den Begriff der Kunst gebracht“
oder „History as Re-enactment“

Auf Jorge Ruiz de Santayana geht die oftmals missverstandene Mahnung zurück,
dass „diejenigen, die die Erforschung der Vergangenheit versäumen, dazu verur-
teilt sind, sie zu wiederholen“. Positiv gewendet könnte dies nun bedeuten, dass
Geschichtskunde gewissermaßen eine Handlungsanleitung sei; aus einer radika-
len Absage an jeden historischen Determinismus folgt aber, dass es keine quasi-
kausalgesetzliche Möglichkeit geben kann, „aus der Geschichte zu lernen”. Man
kann also nicht aus der Geschichte lernen wollen, um „klug (für ein andermal)”
zu werden, sondern muss die Geschichte kennen, um „weise (für immer)” zu
werden, wie es Leopold von Ranke ausdrückte.73 Dennoch hat Jean Rudolf von
Salis in der typologisierenden Geschichte nach dem Vorbild der juristischen
Kasuistik durchaus eine Möglichkeit erkannt, auch konkret aus der Geschichte zu
lernen.74 So vermag geschichtliches Bewusstsein einer schöpferischen Betätigung
kollektiver Freiheit zu dienen.
Benedetto Croce hat einen in unserem Zusammenhang prima facie viel ver-
sprechend erscheinenden Kunstgriff vollführt: La storia narra, die Geschichte
erzählt; dies ist die Botschaft der Akademierede la storia ridotta sotto il concetto
generale dell’arte, die er am 5. März 1893 vor der „Accademia Pontaniana di
Napoli” gehalten hat. Darin wird die Intuition durchgeführt, dass die Geschichts-
schreibung erzähle und also nicht eine Wissenschaft im strengen Sinn, sondern
eine Kunst sei; die ausschlaggebende gemeinsame Funktion beider liege in der
Bildung von Repräsentationen. 

„Man betreibt also entweder Wissenschaft oder man macht Kunst. Immer wenn man das
Besondere unter das Allgemeine subsumiert, betreibt man Wissenschaft; immer wenn man
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das Besondere als solches darstellt, macht man Kunst. / Wir haben nun gesehen, dass die
Geschichtsschreibung keine Begriffe ausarbeitet, sondern dass sie das Besondere in seiner
Konkretheit wiedergibt, und deshalb haben wir auch bestritten, dass die Geschichte den
Charakter einer Wissenschaft hat. Daher die leichte Schlussfolgerung in Form eines regel-
rechten Syllogismus, dass die Geschichte, wenn sie [denn] keine Wissenschaft ist, Kunst sein
muss.“75

Croce gibt in seiner Beweisführung eine erkenntnistheoretische (nicht ontologi-
sche) Antwort auf die Fragestellung nach dem Verhältnis von Geschichte und
philosophischer (oder allgemeiner) Ästhetik; und zwar ist dies eine anders gela-
gerte Antwort auf die mit Friedrich Nietzsche gleich empfundene „Krankheit des
Historismus” im 19. Jahrhundert. Dass das Historisch-Erhabene, das Unfassliche
der Geschichte nur ästhetisch beurteilt werden könne, erschien diesem als Folge
der narrativen Struktur der Geschichtsschreibung. Croce ist diesbetreffend noch
weiter gegangen und hat eine ästhetische Textur der Geschichte überhaupt
begründet und die „Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst” bringen
wollen; dabei bedeutet „allgemeiner Begriff der Kunst” Kenntnis/Wissen des
Individuellen. In seiner begrifflichen Engführung führt uns dies aber eher von
einer fruchtbaren Auseinandersetzung in der Sache weg: Einmal wird die Ästhe-
tik auf die veristische Darstellung des Realen beschränkt, und zudem wird die
Geschichtsschreibung auf das nüchterne Festhalten des Vergangenen verwie-
sen.76

Weiter führt Croce eine regelrechte Dekonstruktion des Staates und eine dies
kompensierende Rekonstruktion des Rechts durch.77 Seine idealistische Logik
(Logica come scienza del concetto puro) pflegt eine strenge Scheidung von kon-
zeptueller Logik und a-logischer Praxis, dies als erklärte Kritik der vorherrschend
formalistischen Logik;78 und in einer eigenständigen praktischen Philosophie
(Filsofia della pratica) postuliert Croce die Einheit von Theorie und Praxis und
versteht Ethik und Ökonomie als zwei Formen praktischer Aktivität, was ihn auf
eine ökonomische Theorie des Rechtsgesetzes führt: Er konstatiert die Unwirk-
lichkeit des Rechts und fasst die juristische Praxis als generische praktische Akti-
vität auf, und damit als Ökonomie.79 Die Philosophie überhaupt beschränkt
Croce auf die Wissenschaften des Geistes, dies aus theoretischer Bescheidenheit,
systemischer Skepsis und Ehrfurcht vor der vitalen Lebenspraxis und deren indi-
viduellen Kunstformen; Philosophie erweise sich letztlich nur als Arbeits-
instrument (strumento di lavoro), führt er am Schluss seiner Philosophie der Pra-
xis aus. Solches bedeutet aber eine Verkennung der Tragweite der Jurisprudenz
für das Gelingen des Projekts der Moderne.
In prima facie mit Wilhelm Dilthey vergleichbarer Weise hat Robin George Col-
lingwood Geschichte postuliert als ein „Wiederbetätigen” der Geschichte, als re-
enactment;80 die Theorie des Wiederbetätigens beantwortet dabei die Frage
nach dem „Warum?”, nach dem Sinn und der Bedeutung der geschichtlichen
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Handlung.81 Collingwood hat das Konzept der Wiederbetätigung als allgemeinen
Modus des Verstehens am Beispiel der Interpretation eines Musikstücks ent-
deckt: Es erfolge eine aktive mentale Rekonstruktion, eine re-performance in
imagination. Diese Entdeckung bildet nachträglich den eigentlichen Kern der
Theorie der Historiografie Collingwoods, erfuhr aber zunächst eine kritische Auf-
nahme infolge eines Missverständnisses durch die methodologische Verengung
der Perspektive des Konzepts (das Konzept wurde allseits unter Intuitionismus-
Verdacht gestellt).82 Ähnlich wie für Dilthey kann für Collingwood Geschichte
nur verstanden werden vermittels re-experiencing; eine Differenz zu Dilthey aber
liegt einmal in der Beschränkung, ein über die historische Intention hinausge-
hendes Verständnis zuzulassen. Während Collingwood ein geschichtliches
Datum auffasst als ein bewusstes Produkt des historische Akteurs, mündet in die
Forderung Diltheys, einen auctor besser zu verstehen, als er sich selbst verstehen
konnte in die Unmassgeblichkeit der intentio auctoris. Weitere Beschränkungen
der Gemeinsamkeit mit Dilthey liegen im Interesse Collingwoods an der Ge-
schichte als einem der Gegenwart überlieferten kulturellen Gut sowie in der Auf-
gabe des Ideals objektiven historischen Wissens („Idealismus” bei Collingwood,
im Gegensatz „Idealrealismus” Diltheys). Die Gegenwärtigkeit von Geschichte
wird von Collingwood so aufgefasst, dass diese gegenwärtiges Wissen um die
Vergangenheit sei, gegenwärtiges Wiedererwecken und Wiedererleben histori-
scher Erfahrung: 

„History is neither knowledge of the past and therefore not knowledge of the present, nor
knowledge of the present and therefore not knowledge of the past, but knowledge of the
past in the present [...] the present revival and reliving of past experiences.”83

Erinnerung bedeute nicht zugleich auch Wissen der Geschichte; anders als in der
Naturgeschichte bedeute memory nicht auch knowledge, weil kein echter
Realitätsbezug zu vergangenen Handlungen gegeben sei. Bereits Johann Wolf-
gang Goethe hatte darauf Wert gelegt, dass in der Geschichte nicht nur ein Kon-
tinuum von relativ konstanten Wissensgehalten daliegt, sondern dass es darauf
ankommt, dieses Wissen in jeder Zeit neu zu betätigen, wenn er niederschreibt:
„Alles Gescheidte ist schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch
einmal zu denken.“84

Der Historismus kann derzeit nicht gerade als im Schwang bezeichnet werden,
von vielen Wissenschaftern wird er sogar als antiquiert angesehen; da mögen die
Ansätze zu einer Erneuerung seit den 1980er-Jahren, nachfolgend zusammen-
gefasst unter der Bezeichnung „Neo-Historismus”, erstaunen:85 Nebst der ame-
rikanischen Bewegung des New Historicism ist seither eine rege Arbeit philo-
sophierender Historiker und eine etwas minder fleißige von an Problemen des
Historismus interessierter Philosophen (etwa von Gunter Scholtz, Herbert Schnä-
delbach und Hermann Lübbe) zu verzeichnen.86 Eine akkurate Analyse der
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Geschichte und zeitgenössischen Bedeutung des Begriffs des Historismus bietet
Georg G. Iggers; er erblickt in den modischen Bewegungen vor allem eine anhal-
tende „Krise des Historismus” oder dann eine Reduktion der Problemstellung
des problematisch-kritischen Historismus auf die Fragen einer vorwiegend histo-
riografischen Methodenschule.87 Dass aktueller Historismus viel mehr leisten
kann, vermag der besonders in Neapel gepflegte sogenannte problematisch-kri-
tische Neo-storicismo unter Beweis zu stellen; leider kann ich hier nur die Namen
dieser lebendigen Tradition nennen und muss Interessierte auf die ausführliche-
re Behandlung in meinen Publikationen verweisen: Giuseppe Capograssi, Pietro
Piovani, Fulvio Tessitore, Giuseppe Cacciatore. Ganz im Sinn Diltheys wird bei
Piovani der kritische Historismus zur Grundlagenwissenschaft der positiven Ein-
zelwissenschaften. Tessitore hat dieses Modell so formuliert: 

„Der kritische Historismus ist die Wissenschaft, die, auf der Grundlage der Philologie als his-
torischer Erkenntnis und der universalen Hermeneutik der Sprache, die erkennt-
nistheoretische Grundlegung der Einzelwissenschaften leistet [...]. Der kritische Historismus
bedeutet das Aufgehen der Philosophie in den positiven Wissensformen und die Ersetzung
der Geschichtlichkeit als totalisierender und totalistischer Wirklichkeit durch die Pluralität
der Geschichten.“88

In diesem Zusammenhang möchte ich auf meine Behandlung der Rechtsphiloso-
phie, Sozialphilosophie und politischen Philosophie bei Pietro Piovani aus Anlass
von dessen 20. Todestags im Jahr 2000 hinweisen.89 Er setzt einen einzigartig
menschlichen, individualistischen und existenzialistischen Historismus ins Werk
und formuliert sachte Konsequenzen für jeden modernen Humanismus; daher
das diesem Aufsatz vorangestellte credo, dass es keine Wissenschaft (scienza)
gebe, die das Bewusstsein (coscienza) ersetzen könne.

6. Schlussbemerkungen: 
Von der ästhetisch-poëtischen Imprägnierung des Wissens in der

Moderne überhaupt und von der postmodernen Tendenz
einer allgemeinen Ästhetisierung

Wenn das Wissen der Moderne ästhetisch-poëtisch imprägniert ist, dann ist als
nächste Aufgabe im Sinn einer Grundlagenwissenschaft eine allgemeine Poetik
des Wissens zu erarbeiten, wie sie etwa Jacques Rancières gegen die in Frank-
reich dominierenden Bewegungen der Nouvelle histoire und der Annales fordert: 

„Es handelt sich nicht um eine rhetorische Wendung, sondern um eine Poetik des Wissens –
für den historischen Satz um die Erfindung einer neuen Wahrheitssphäre, hervorgebracht
durch die Kombination der Objektivität der Erzählung mit der Gewissheit der Rede.“90
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Angewandt auf die Wissenschaftstheorie würde das bedeuten, dass dem Erzäh-
len von Wissenschaftsgeschichten eine gänzlich neue Dignität zukommt. Dass
Wissenschaft überhaupt viel mit Kunst zu tun haben könnte, ist die weiterge-
hende These von Paul Feyerabend,91 die prima facie doch etwas abenteuerlich
anmutet, vor dem Hintergrund von dessen Skepsis betreffend die Leistungen von
Methodologie jedoch verständlich wird.
Im Gegensatz dazu ist eine Tendenz der postmodernen Ästhetisierung aller
Lebensbereiche zu verzeichnen, wie sie etwa auch von Pierre Bourdieu diagnos-
tiziert wird: 

„Der Ästhetizismus, worin die künstlerische Intention zum Prinzip der Lebensart erhoben ist,
beinhaltet eine Art moralischen Agnostizismus, und steht damit in krassem Gegensatz zur
ethischen Einstellung, die gerade die Kunst dem Leben und dessen Werten unterordnet. Die
künstlerische Intention ist ein einziger Widerspruch gegen die Einstellungen des Ethos oder
die Normen des Ethischen, welche für alle Gesellschaftsklassen die jeweils legitimen Darstel-
lungsgegenstände und Darstellungsweisen definieren, und damit aus dem Bereich des
Darstellbaren bestimmte Realitäten wie Arten ihrer Darstellung ausgrenzen.“92

Allerdings ist hinzuzufügen, dass auch die Ethik eine bestimmte Art des ästheti-
schen Beurteilens impliziert, wie wir jetzt wissen. Der Ästhetik kommt eine
Schlüsselrolle in der Ablösung der dogmatischen Wissenschaft durch eine der
Kritik der historischen Vernunft zugänglichen Geisteswissenschaft zu, was Odo
Marquard zu seiner sogenannten Kompensationsthese führt: 

„Ästhetik wird angesichts der Aporie des emanzipierten Menschen gebraucht als Ausweg
dort, wo das wissenschaftliche Denken nicht mehr und das geschichtliche Denken noch nicht
trägt. [...] Der Zug zur Ästhetik entsteht aus der Hemmung des Verlaufs der Wende von der
Wissenschaftsphilosophie zur Geschichtsphilosophie.“93

Allerdings ist eine solches leistende „Rekonstruktion der Urteilskraft” gerade auf
dem Gebiet des Politischen immer noch Desiderat, wie schon vor 30 Jahren für
Ernst Vollrath.94

Aber lassen Sie mich meine Einsicht der ästhetisch-poëtischen Inklination des
modernen Geschichtsverständnisses zu Ende führen, statt dass ich meine Über-
legungen von der postmodernistischen Etikette verwahre (ich möchte nämlich
an einer modernen Tradition nach den Anfechtungen von postmodernen Theo-
rieansätzen festhalten, ähnlich wie Wolfgang Welsch).95 Ich erkenne in der emi-
menten Rolle der ästhetisch fundierten Urteilskraft in der Moderne vielmehr
eine konsequente Fortführung des ursprünglichen Anliegens der Hermeneutik.
In der Konzeption bei Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ist es die Aufgabe
der theologischen Hermeneutik,96 unterschiedliche Lesarten der Heiligen Schrift
konziliant zu vermitteln, die Querelen zwischen den verschiedenen Glaubens-
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gemeinschaften zu schlichten und Toleranz zu stiften.97 In geistesgeschichtlicher
Hinsicht ist es allgemeiner gefasst die Funktion der (politischen) Urteilskraft,
unter dem Eindruck des Pluralismus unterschiedliche Wertvorstellungen und
divergierende Lebensentwürfe zu einer friedlichen Koëxistenz zu vereinbaren. In
wissenschaftshistorischer Perspektive leistet die (epistemologische) Urteilskraft
eine Versöhnung des althergebrachten Systemanspruchs der Philosophie mit den
zunehmend erfolgreichen positivierten Einzelwissenschaften, und zwar sowohl
mit den zu Techniken perfektionierten Naturwissenschaften als auch mit den
verselbständigten Geistes- und Sozialwissenschaften. In letzter Konsequenz wäre
daher quasi eine allgemeine Ökologie des Geistes und eine solche in der Koor-
dination der positiven Wissenschaften zu fordern, wie dies Gregory Bateson pos-
tuliert hat.98 Seit alters aber war es schon die Rolle der (juristischen) Urteilskraft,
auf dem Weg der Applikation und Konkretisierung zu vermitteln zwischen rela-
tiv abstrakten Regeln, gleichbleibenden Grundsätzen auf der einen und den viel-
fältigen Sachverhalten des praktischen Lebens, dem situativ sich verändernden
Fallrecht auf der anderen Seite.99 Allein aus diesem Vorteil des Erfahrungs-
schatzes resultiert der von Stephen Edelston Toulmin geforderte Führungs-
anspruch der Jurisprudenz für das Gebiet des ästhetisch-poëtischen Grundzugs
der Moderne.100

Eine so gefasste Tragweite der philosophischen Hermeneutik im weiteren Sinn
geht aber weit über die Kompensationsthese bei Marquard oder die genealogi-
sche Auffassung der Ästhetik als einem Bindeglied zwischen sinnlichem und
sittlichem Menschen etwa bei Friedrich Schiller hinaus. Im Ergebnis überwindet
die skizzierte Perspektive mit dem leistungsfähigen Konzept der Urteilskraft die
positivistische Trennung zwischen Erkennen und Werten, die sich – obwohl zu
Recht etwa von Max Weber als Wertfreiheit der Wissenschaften vehement
gefordert101 – sich epistemologisch letztlich als unfruchtbar erwies, weil sie, ent-
stehungszeitlich bedingt, eigentlich bloß einem verbreiteten Bedürfnis nach
Ideologiekritik entsprungen war. Zudem sprengt sie die gängige hermeneutische
Verengung der Ästhetik zu einer Rezeptionsästhetik und erweitert sie um die
Dimension der Produktion sinnstiftender, bedeutungstragenden Äußerungen des
menschlichen (Zusammen-)Lebens. Ein wesentliches Hindernis für eine restlose
Verwissenschaftlichung der Jurisprudenz (gleichwie der Theologie) bleibt aller-
dings die traditionelle, bis auf das römische Recht zurückreichende Dogmatik
bzw. Axiomatik oder wissenschaftliche Systembildung;102 dies jedoch nur so
lange, wie die Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit einer Dogmatik einer jeden
Wissenschaft – qua Systemkonsistenz und Begriffsbildung – nicht auf den dieser
zugrunde liegenden Pluralismus der je berechtigten Weltanschauungen zurück-
geführt und damit der Gegensatz zwischen Dogmatismus und Historismus ent-
paradoxiert wird. Wissenschaft unter dem Eindruck der von Dilthey so treffend
bezeichneten „Anarchie der metaphysischen Systeme [der Kultur]“ eben! Dem-
zufolge wird Dogmatismus bzw. Dogmenkritik eine Frage des wissenschaftlichen
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Standpunktes und der epistemologischen Perspektive, mithin eine vorwissen-
schaftlich zu qualifizierende Glaubensfrage.
In der Theorie der Geschichtsschreibung (Historik) wie der Geschichtsphilo-
sophie begegnen uns Aussagen, die entweder der Geschichte selbst eine narra-
tive Textur zuerkennen oder zumindest ihre Überlieferung und ihre wissen-
schaftliche Bearbeitung als Erzählstrukturen unterworfen behaupten. Die
Erzählung ist deshalb nicht bloß als eine historiografische Technik zu erachten,
sondern wird für die Geschichtsschreibung überhaupt konstitutiv und zudem
bezeichnend für den modernen historischen Diskurs. Eine Philosophie der
Geschichte, die in genau dem Moment notwendig wird, als Ereignisse nicht
mehr planvoll in die Welt gesetzt werden, ist in hohem Maß angewiesen auf
eine Logik des Sprachgebrauchs durch Historiker und Philosophen, welchen sich
in der Erzählform der Geschichtsschreibung analysieren lässt. Narrativität, ver-
standen als Methode, bürgt jedoch nicht für die Richtigkeit der Kritik der histo-
rischen Vernunft, sondern ermöglicht sie wahrscheinlich nur, weil sie der genuin
narrativen Struktur der Geschichte einfach am adäquatesten ist. Letzter Maßstab
für die Güte der Geschichtsschreibung kann eigentlich nur deren Erklärungskraft
sein, die zu einer entsprechenden Verstehensleistung führt. Das historische
Geschehen selbst kennt kein zentrales Thema, keinen eindeutigen Anfang, kei-
nen Höhepunkt und keinen Schluss. Damit ist zwar die Geschichtsschreibung auf
das Erzählen von Geschichten verworfen, ein nicht-organisiertes Aggregat von
Geschichten ergibt aber nie schon die fertige Historie, sondern bedarf der Betä-
tigung des historischen Urteilsvermögens, um zu einem Stück Geschichte zusam-
menzuwachsen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Überlieferung
in einer Gesellschaft, die sich immer weiter vom Geschichten-Erzählen entfernt,
leicht zu einer prekären Situation des historisch-praktischen Wissens führen
kann. Dies umso mehr, als zunehmend keine primär orale und narrative Tradition
gepflegt wird und alles auf Information (Wissensfakten) allein abgestellt wird,
ohne dass diese Elemente in einer Geschichte in Beziehung zueinander gesetzt
werden und so erst ihre kontextgebundene spezifische Bedeutung erfahren. Das
festgestellte Angewiesen-Sein einer republikanischen Gemeinschaft auf Ge-
schichten kann aber auch eine Chance bedeuten, da geschichtliches Verstehen
wandelbar erfahren wird und so immer wieder neue Perspektiven des kollekti-
ven Handelns eröffnet. So erhält das Wort, dass jede Generation die Geschichte
für sich neu schreiben müsse, unerwartet eine neue, aufregende Bedeutung: Erst
damit wird die Geschichte nämlich zu ihrer Geschichte, wird das historische
Bewusstsein von ihr erneut erobert, weitergeführt und so auch wieder weiter-
gegeben.
Im Gegensatz zu den Annalenschreibern und Chronisten leistet die neuzeitliche
Geschichtsschreibung mithin mehr als nur eine erzählende Darstellung von spä-
ter mutmaßlich für wichtig erachteten Ereignissen; vielmehr ermöglicht erst ein
staatlicher Ordnungsanspruch und ein rechtliches Normprogamm, d. i. das terri-
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torial exklusive Gewaltmonopol des neuzeitlichen Staates, eine kritische Ge-
schichtsschreibung.103 Gerade weil sich die Geschichte am Gelingen oder teil-
weise Misslingen eines rechtlich verfassten Ordnungsanspruchs orientieren kann,
vermag sie die geschichtlichen Daten und Ereignisse intrinsisch mit der Organi-
sation des Staates und dem Geltungsanspruch des Rechts in Beziehung zu set-
zen, d. h., sie schafft eine innere Verbindung von Fakten und Normen, von Sein
und Sollen. Geschichtsschreibung ist damit eben nicht einfach Prosa, sondern
wahre Dichtung, Poësie! Geschichte läuft also nicht einfach auf Traditionsbin-
dung (Konservatismus), sondern auf heuristische Anleitung zu Handeln in Frei-
heit hinaus (Republikanismus). Daher ist auch nicht von einem echten Gegensatz
zwischen historischen und rationalen Komponenten des Rechts auszugehen:104

die Geschichtlichkeit allen Menschenwerks ist auch und gerade zu verstehen als
eine Reflexionsleistung im Prozess der Rationalisierung der Objektivation und
der Applikation des Rechts.105 Die Geschichte gibt die Gegenstände menschli-
cher Kultur, die sie prägt, nicht einfach der Beliebigkeit, dem Relativismus preis;
vielmehr gelangt man durch sie bis nahe an die absoluten Forderungen der
Menschlichkeit, sie ereignet sich und sie führt ihren Betrachter also nicht vom
objektiven Geist weg, sondern auf ihn zu. Oder, wie Siegfried Kracauer titelte:
Geschichte – Vor den letzten Dingen,106 aber nichtsdestotrotz: nahe bei den letz-
ten Dingen. Oder gar, wie Paul Graf Yorck von Wartenburg im Briefwechsel mit
Dilthey über die Historiografie von Leopold von Ranke urteilt: „Wenn aber
irgendwo, so sind in der Geschichte Himmel und Erde eins.“107
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Interpretation in Kant – The Hermeneutical Import of the „Critique of Judgment”), Paderborn 1997
(Chicago/London 1990).
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56 Eine eigentliche Rechtsphilosophie der situativen Richtigkeit findet sich entworfen bei Carl August
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(Seminario Giuridico della Università di Bologna, Miscellanee, Bd. 6/ I; Legal Philosophical Library,
An International Series on Philosophy and Theory of Law, hrsg. von Carla Faralli und Enrico Pattaro),
Milano 1987, Bd. 1, S. 237ff.
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Übersetzung 1972); und dens., New Directions in European Historiography, Middletown 1975.

88 Fulvio Tessitore, Croce und der italienische „Neo-Historismus“, in: Gunter Scholtz (Hrsg.), wie Anm.
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